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EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den 17.3.2025  
C(2025) 1555 final 

 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 17.3.2025 

zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der Delegierten Verordnung (EU) 
2024/857 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung einer 
standardisierten Methode und einer vereinfachten standardisierten Methode zur 

Bewertung der Risiken, die sich aus möglichen Zinsänderungen ergeben und sich sowohl 
auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals als auch auf die Nettozinserträge bei 

Geschäften des Anlagebuchs eines Instituts auswirken 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Die bulgarische, deutsche, estnische, finnische, griechische, irische, italienische, kroatische, 
lettische, litauische, maltesische, polnische, portugiesische, rumänische, schwedische, 
slowakische, slowenische und die tschechische Sprachfassung der Delegierten Verordnung 
(EU) 2024/857 enthalten Fehler. Um diese Sprachfassungen an die anderen Sprachfassungen 
anzugleichen, muss eine delegierte Verordnung zur Berichtigung der Delegierten Verordnung 
(EU) 2024/857 erlassen werden. 

2. RECHTLICHE ASPEKTE DES DELEGIERTEN RECHTSAKTS 

Mit dieser delegierten Verordnung werden Übersetzungsfehler in der bulgarischen, deutschen, 
estnischen, finnischen, griechischen, irischen, italienischen, kroatischen, lettischen, 
litauischen, maltesischen, polnischen, portugiesischen, rumänischen, schwedischen, 
slowakischen, slowenischen und tschechischen Sprachfassung berichtigt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=15004&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/85;Nr:2024;Year:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVIII&ityp=EU&inr=15004&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2024/85;Nr:2024;Year:85&comp=


 

DE 2  DE 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom 17.3.2025 

zur Berichtigung bestimmter Sprachfassungen der Delegierten Verordnung (EU) 
2024/857 zur Ergänzung der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung einer 
standardisierten Methode und einer vereinfachten standardisierten Methode zur 

Bewertung der Risiken, die sich aus möglichen Zinsänderungen ergeben und sich sowohl 
auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals als auch auf die Nettozinserträge bei 

Geschäften des Anlagebuchs eines Instituts auswirken 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG1, insbesondere auf Artikel 84 Absatz 5 
Unterabsatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die estnische, finnische, griechische, irische, kroatische, lettische, litauische, 
maltesische, polnische, portugiesische, schwedische, slowakische, slowenische und die 
tschechische Sprachfassung der Delegierten Verordnung (EU) 2024/857 der 
Kommission2 enthalten in Artikel 1 Nummer 3 einen Fehler hinsichtlich der Definition 
des risikolosen Zinssatzes. Dieser Fehler verändert den Sinn dieser Bestimmung und 
wirkt sich somit auf deren Inhalt aus. 

(2) Die bulgarische, irische, italienische, kroatische, litauische, maltesische und die 
portugiesische Sprachfassung der Delegierten Verordnung (EU) 2024/857 enthalten in 
Artikel 1 Nummern 13 und 14 einen Fehler hinsichtlich der geltenden Zinssätze. 
Dieser Fehler verändert den Sinn dieser Bestimmungen und wirkt sich somit auf deren 
Inhalt aus. 

(3) Die bulgarische, deutsche, griechische, irische, italienische, kroatische, lettische, 
litauische, maltesische, polnische, portugiesische, rumänische, slowakische, 
slowenische und die tschechische Sprachfassung der Delegierten Verordnung (EU) 
2024/857 enthalten in Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 2 und in Artikel 10 

                                                 
1 ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.  
2 Delegierte Verordnung (EU) 2024/857 der Kommission vom 1. Dezember 2023 zur Ergänzung der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische 
Regulierungsstandards zur Festlegung einer standardisierten Methode und einer vereinfachten 
standardisierten Methode zur Bewertung der Risiken, die sich aus möglichen Zinsänderungen ergeben 
und sich sowohl auf den wirtschaftlichen Wert des Eigenkapitals als auch auf die Nettozinserträge bei 
Geschäften des Anlagebuchs eines Instituts auswirken (ABl. L, 2024/857, 24.4.2024, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/857/oj). 
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Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 2 einen Fehler hinsichtlich der Zinsstruktur.  Zusätzlich 
dazu enthält die irische Sprachfassung dieser Bestimmungen einen Fehler, der die 
Bestandteile der relevanten Portfolios betrifft. Diese Fehler verändern den Sinn dieser 
Bestimmungen und wirken sich somit auf deren Inhalt aus. 

(4) Die irische Sprachfassung der Delegierten Verordnung (EU) 2024/857 enthält zudem 
in Artikel 9 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a sowie in Artikel 10 Absätze 6 und 7 
Satz 1 einen Fehler, der die unter diese Bestimmungen fallende Produktart betrifft. 
Dieser Fehler verändert den Sinn dieser Bestimmungen und wirkt sich somit auf deren 
Inhalt aus. 

(5) Die polnische Sprachfassung der Delegierten Verordnung (EU) 2024/857 enthält in 
Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 1 Einleitungssatz einen Fehler hinsichtlich der 
Bedingungen, unter denen die dort genannte Verpflichtung gilt. Dieser Fehler 
verändert den Sinn der Bestimmung und wirkt sich somit auf deren Inhalt aus. 

(6) Die bulgarische, deutsche, estnische, finnische, griechische, irische, italienische, 
kroatische, lettische, litauische, maltesische, polnische, portugiesische, rumänische, 
schwedische, slowakische, slowenische und die tschechische Sprachfassung der 
Delegierten Verordnung (EU) 2024/857 sollten daher entsprechend berichtigt werden. 
Die anderen Sprachfassungen sind nicht betroffen — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Delegierte Verordnung (EU) 2024/857 wird wie folgt berichtigt: 

1. (betrifft nicht die deutsche Fassung) 

2. Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Institute schätzen diese durchschnittliche Quote vorzeitiger Rückzahlungen für jedes 
Portfolio homogener Anlagebuchpositionen getrennt und unter Berücksichtigung der 
geltenden Zinsstruktur auf der Grundlage aller verfügbaren internen Beobachtungen.“ 

3. (betrifft nicht die deutsche Fassung) 

4. Artikel 10 Absatz 4 Unterabsatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Institute schätzen diese im Basisszenario anwendbare kumulative Kündigungsquote für 
Termineinlagen für jedes Portfolio homogener Produkte, die auf eine bestimmte Währung 
lauten, getrennt und unter Berücksichtigung der geltenden Zinsstruktur auf der Grundlage 
aller verfügbaren internen Beobachtungen.“ 

5. (betrifft nicht die deutsche Fassung) 

6.  (betrifft nicht die deutsche Fassung) 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 17.3.2025 

 Für die Kommission 

 Die Präsidentin 

 Ursula VON DER LEYEN 
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